
WP/vBP-Praxis: 
Muster WPG

Index/Ablageort:

Prüfung: 

JA und LB
Stichtag: Hz. Prüfer: ggf. Hz. Prüfungsleiter: ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP:

Datum: Datum: Datum:

Mandant (Name): ggf. Mandantennummer:

Regelung und Vorgaben zur Durchführung von Erstprüfungen 

1. Definition

Als Erstprüfung werden Abschlussprüfungen bezeichnet, bei denen der Jah-
resabschluss 

• des Vorjahres ungeprüft oder  
• durch einen anderen Abschlussprüfer

geprüft worden ist.

Erstprüfungen umfassen auch Prüfungen bei Unternehmen, die erstmals ver-
pflichtet sind, einen Jahres- oder Konzernabschluss aufzustellen und prüfen zu 
lassen.

Bei einer Erstprüfung besteht ein unvermeidbar höheres Risiko, falsche Anga-
ben im Abschluss nicht zu entdecken.

2. Auswirkungen auf den Umfang der Prüfungshandlungen

Der Umfang und die Angemessenheit der Prüfungsnachweise, die der Ab-
schlussprüfer zu erlangen hat, hängt von folgenden Faktoren ab:
 vom Unternehmen angewendete Bilanzierungs-, Ausweis- und Bewer-

tungsmethoden
 die Art der Eröffnungsbilanzwerte
 das Risiko falscher Angaben im zu prüfenden Abschluss
 die Wesentlichkeit der einzelnen Eröffnungsbilanzwerte für den zu prüfen-

den Abschluss.
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